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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1990

Norm

ZPO §233

Rechtssatz

Die vorausgegangene klageweise Geltendmachung eines Anspruches durch jemanden, der sich dort auf die

Rechtsnachfolge nach einem anderen beruft, hindert die Klagsführung durch diesen anderen nicht.
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